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35 R Unterrichtsgestaltung 3. bis 4.
Klasse. 23. 7. bis 4. 8. Kursgeld: 80.-
36 R Unterrichtsgestaltung 4. bis 5.
Klasse. 30. 7. bis 11. 8. Kursgeld* 80.-
37 SG Unterrichtsgestaltung 5. bis 6.

Klasse. 30. 7. bis 11. 8. Kursgeld: 80 -
38 SG Unterrichtsgestaltung Abschlußklassen.

16. 7. bis 28. 7. Kursgeld. 80.—

39 R Handarbeiten Unterstufe

30. 7. bis 11. 8. Kursgeld: 80 -
40 SG Physik — Chemie

30. 7. bis 11. 8. Kursgeld: 90.-
41 SG Schnitzen
16. 7. bis 28. 7. Kursgeld 80 -
42 SG Modellieren

30. 7. bis 11 8. Kursgeld * 70.-
43 R Flugmodellbau
23. 7. bis 4. 8 Kursgeld: 100.-

44 SG Metallarbeiten - Fortbildungskurs.

30. 7. bis 11. 8 Kursgeld: 145.-
45 NE Franzosisch''Kursort: Neuenbürg;
30. 7. bis 11. 8. Kursgeld: 120.-

Vierwochige Kurse'

46 a SG Papparbeiten
16. 7. bis 11. 8. Kursgeld: 160.-

47 a SG Holzarbeiten
16. 7. bis 11. 8. Kursgeld: 180.-

48 a SG Metallarbeiten
16. 7. bis 11. 8. Kursgeld: 200.—

Kursorte: SG St.Gallen R
Rorschach. Kurs Nr. 21: Unterkulm ag.
Kurs Nr. 22: Schynige Platte. Kurs Nr.
45: Neuenburg.
Detaillierte Kursprogiamme mit den
Anmeldeformularen können bei den kan¬

tonalen Erziehungsdirektionen bezogen
werden.
Anmeldungen sind bis zum 31. .Marz 1962

an die Erziehungsdirektion des

Wohnkantons zu richten.
Schueizerischer Verein fw Handarbeit und

Schulreform.

22. Konferenz
der katholischen Mittelschullehrer
der Schweiz

\m Sonntag. 27. Mai 1962, fuhrt die

kkms fur die katholischen Mittelschullehrer

aller Stufen ihre diesjährige
Konferenz durch. Thema: Erlebnis der
Geschichte. Programm m kommender
Nummer. Aber jetzt schon den Tag
vormerken 1

Eine Nummer
«Schweizer Schule» gesucht

Ein Student mochte Nr. 38 des 18.

Jahrgangs vom 22. September 1932 (also

noch in der alten Form eines Blattes)
bekommen. Wer kann es \ermitteln0
Im Auftrag Schriftleitung Schityz

AUS
KANTONEN UND SEKTIONEN

ScHWtz Die konferenz der kantonalen
erziehungsdirektoren hat auf veranlas-

sung des eidgenossischen departementes
des inneren bei den erziehungsdirektoren
aller kantone eine umfrage \eranstaltet
über eine allfalhge revision der Verordnung

vom 20. janner 1925 über die an-
erkennung \on maturitatsausweisen
durch den bundesrat
Das hauptproblem der umfrage bestand

darin, ob die matura nach tipus C künftig

in gleicher weise wie die tipen A unci
B als ausweis fur das medizinstudium
anerkannt werden solle. Bisher mußte
der Inhaber eines maturitatszeugnisses
nach tipus C eine erganzungsprufung in
der lateinischen spräche ablegen
Die frage wurde den rektoren cler

schwyzerischen mittelschulen vorgelegt.
Diese haben sich einstimmig fui die an-
erkennung der matura C ohne zusätzliche

lateinprufung ausgesprochen. Sie
nehmen an, daß die humanistische bil-
dung nicht bloß durch die alten sprach-
facher, sondern auch m anderer weise
vermittelt w erden könne. Die maturitats-
kommission stimmte dieser auffassung
mehrheitlich, der erziehungsrat mit
stichentscheid des Vorsitzenden zu.
Nach allgemeiner auffassung besteht

kein bedurfnis nach neuen mittelschul-

tipen, zum beispiel tipus D Eine auf-

wertung der matura C durch latein w are
erwünscht, wird aber nicht streng gefordert.

Eine diskussion über die frage, bis

zu welchem Zeitpunkt die einzelnen
tacher im mittelschulunterricht mindestens

getrieben werden müssen, ist durchaus

wünschenswert. Fur die gestaltung
zum beispiel der facher geografie, fisik,
matematik und chemie sollte den kan-

tonen weitgehend Spielraum gegeben
werden. Der ubergang von einein
maturitatstip zum andern soll möglich
sein. Es wird aber eine sorgfaltige
Vorbereitung vorausgesetzt.
Der frage der wahlfreien pflichtfacher
oder verpflichtenden wahlfacher stehen

wir bejahend gegenüber.
Allgemein sei festgehalten, daß wir die
drei maturitatstipen A, B und G unter
sich als gleichberechtigt, aber nicht als

gleichwertig betrachten. A.Sch.
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